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RS OGH 1992/11/10 4Ob89/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1992

Norm

UrhG §59a

UrhG §78

Rechtssatz

Der gegen § 78 UrhG Verstoßende kann sich nicht mit Erfolg auf § 59 a UrhG berufen. Nach dieser Bestimmung dürfen

ausländische Rundfunksendungen von Werken zur gleichzeitigen, vollständigen und unveränderten Weitersendung

mit Hilfe von Leitungen benützt werden; eine gesetzliche Verp8ichtung zur Weiterleitung - worin ein

Rechtfertigungsgrund gelegen wäre - besteht hingegen nicht.
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